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1. Zweck des Dokuments 

Mit diesem Dokument wird erläutert, wie Lohnabrechnungen erstellt werden können bei Kurzarbeits- und 

Schlechtwetterentschädigung. 

 

2. Grundlegendes 

Die Entschädigung entspricht 80% des ausgefallenen Grundlohns bis max. CHF 148’2OO.- jährlich.  

Die Berechnungsbasis ist der Stundenlohn multipliziert mit der Anzahl Stunden an Arbeitsausfall, wobei Ferien, 

Feiertage, Gleitzeit, Vorholzeiten; Mehrstunden etc. zu berücksichtigen sind. Die Kurzarbeitsentschädigung 

während der Karenzzeit von 2 oder 3 Tagen geht zu Lasten des Arbeitgebers. 

Wenn Anspruch auf Kurzarbeits- oder Schlechtwetterentschädigung besteht, muss der Arbeitgeber die 

Sozialversicherungsbeiträge dennoch entsprechend der normalen Arbeitszeit, also auf 100% des Lohnes, 

bezahlen. Dies betrifft alle Beiträge an die AHV/IV, EO, ALV UV und BVG. Die Arbeitslosenkasse erstattet dem 

Arbeitgeber seine Anteile der Beiträge an die AHV/IV EO und ALV mit der Auszahlung der Entschädigung 

zurück. 

Der Arbeitgeber ist berechtigt, die vollen Beitragsanteile der Arbeitnehmer vom Lohn abzuziehen, sofern nichts 

anderes vereinbart war. 

Auf der Seite des SECO (www.arbeit.swiss) befindet sich eine detaillierte Beschreibung zum Thema Kurzarbeit, 

sowie zum Ausfüllen des Formulars 716.303. Unter der Rubrik Publikationen «Broschüren» Info-Service Arbeitgeber 

kann das PDF-Dokument heruntergeladen werden. 

https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/publikationen/broschueren.html 

Dabei sind auch die kantonalen Vorgaben zu beachten. (Zuständig: Amt für Wirtschaft & Arbeit) 

 

3. Lohnartenkonfiguration 

Um die Lohnabrechnungen erstellen zu können, müssen die entsprechenden Lohnarten konfiguriert sein. 

1. Beispiel einer Lohnart mit Lohnfortzahlung für Monatslöhner [ML] 

 

https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/publikationen/broschueren.html
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2. Beispiel einer Lohnart ohne Lohnfortzahlung für Stundenlöhner [SL] 

 

 

3. Beispiel Lohnart der ALV-Entschädigung 

 

 

4. Beispiel einer Lohnart Karenztage 
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4. Beispiel Lohnabrechnung 

Hinweis: 

Ob eine Lohnabrechnung mit oder ohne Lohnfortzahlung erstellt werden soll, ist pro Kurzarbeits- und 

Schlechtwetterentschädigungs-Fall abzuklären beim Amt für Wirtschaft & Arbeit. 

Die genauen Daten (Entschädigung) werden durch die Ausgleichskasse erhoben und dem Arbeitgeber 

entsprechen mitgeteilt und ausbezahlt. Bei Fragen bezüglich der Entschädigung wenden Sie sich an Ihre 

zuständige Ausgleichskasse. 

Achtung: Karenz-Tage sind anlässlich des Corona-Virus aktuell auf 0 Tage gekürzt (Stand 23.03.2020). 

 

1. Lohnabrechnungsbeispiel (Swissdec) mit Lohnfortzahlung 

Hier wird der normale Monatslohn ausgewiesen, abzüglich des berechneten Lohnausfalles wegen 

Kurzarbeit/Schlechtwetterentschädigung. Anschliessend werden die ALV-Entschädigung und Karenztage 

zum reduzierten Satz aufgeführt 
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2. Lohnabrechnungsbeispiel (Swissdec) ohne Lohnfortzahlung 

Hier wird der effektiv geleistete, reduzierte Arbeitseinsatz ausgewiesen und zusätzlich der berechnete 

Lohnausfall, die ALV-Entschädigung der Ausgleichskasse und die Karenztage aufgeführt. 

 

 

 


